
 
 

 
 

 
Antrag des Vorstands an die Mitgliederversammlung des  
Tanzsportclub Casino Oberalster e.V. am 19. April 2026 

 

Die ordentliche Mitgliederversammlung am 19. April 2026 möge folgenden Beschluss zur 
Satzungsänderung fassen: 

Änderung der Satzung in den Paragraphen 10 und 12 

 

Bisherige Fassung: Neue Fassung: 

§ 10 Mitgliederversammlung 

12)    Jedes Mitglied kann Anträge zur Ta-
gesordnung für die Mitgliederver-
sammlung schri?lich mit Begründung 
beim Vorstand stellen. Die Anträge 
müssen spätestens 28 Tage vor dem 
Datum der Mitgliederversammlung 
vorliegen. 

§ 10 Mitgliederversammlung 

12)   Jedes Mitglied kann Anträge zur Ta-
gesordnung für die Mitgliederver-
sammlung schri?lich mit Begründung 
beim Vorstand stellen. Die Anträge 
müssen spätestens 8 Wochen vor 
dem Datum der Mitgliederversamm-
lung dem Vorstand vorgelegt werden. 

§ 12 Rechnungsprüfer 
1) Die ordentliche Mitgliederversamm-

lung wählt zwei Rechnungsprüfer im 
jährlichen Wechsel für jeweils zwei 
Jahre. 

2) Die Rechnungsprüfer haben rechtzei-
Kg vor der Mitgliederversammlung 
die Kassen- und Buchführung auf ihre 
Vollständigkeit, RichKgkeit und 
Zweckmäßigkeit zu prüfen. Über das 
Ergebnis haben sie der ordentlichen 
Mitglieder-versammlung zu berich-
ten. 

§ 12 Rechnungsprüfer 
1) Jede ordentliche Mitgliederversamm-

lung wählt einen Rechnungsprüfer 
und einen Ersatzrechnungsprüfer für 
die Dauer von zwei Jahren. Wieder-
wahl ist möglich. 

2) Die Rechnungsprüfer haben rechtzei-
Kg vor der Mitgliederversammlung 
die Kassen- und Buchführung auf ihre 
Vollständigkeit, RichKgkeit und 
Zweckmäßigkeit zu prüfen. Über das 
Ergebnis haben sie der ordentlichen 
Mitglieder-versammlung zu berich-
ten. 

 
 



Seite 2 zum Antrag vom 20.02.2026 

 
 
Begründung: 
 
Zu §10: 
in § 10, 11 wird die Einladungsfrist zur MV auf 4 Wochen festgelegt. Nach § 10,12 können 
Mitglieder einen Antrag zur MV (also auch einen Antrag auf Satzungsänderung) mit einer Frist 
von 28 Tagen vor der MV einreichen. Damit ist eine termingerechte Veröffentlichung der 
Tagesordnung organisatorisch kaum zu lösen. 

 
 
Zu §12: 
Die aktuelle Formulierung von Ziffer 1 ist ungenau. Außerdem sollen stets mindestens 
zwei Rechnungsprüfer zur Verfügung stehen, insbesondere bei evtl. Ausscheiden eines 
Rechnungsprüfers aus dem Verein. 
 
 
Für den Vorstand: 
 
 
 
 
  
Bernd Blaschke   Sascha Willhöft   Ingo Wagner 
1. Vorsitzender    2. Vorsitzender    Kassenwart 
 
 
 
 
 
  
Frauke Lenz         Katrin Frederich 
Sportwartin         Schriftwartin 
 


